
Die Landessynode hat die geänderte Vorlage 5.1.1. beschlossen: 

1.  Die Landessynode dankt den an der fortschreitenden Erstellung des Haushaltssicherungskonzepts 

HSK.EKvW Beteiligten, insbesondere der Steuerungsgruppe und der Projektgruppe. 

 2.  Die Landessynode macht sich den in der folgenden Tabelle dargestellten und nachfolgend erläuterten 

Stand des HSK.EKvW zu eigen, befürwortet die darin aufgeführten Maßnahmen, und bittet die 

Kirchenleitung, die vorgeschlagenen Priorisierungen weiterzuverfolgen. 

3.  Der Landessynode ist zu ihrer Tagung im November 2024 ein HSK.EKvW im Sinne der 

Finanzwesenverordnung vorzulegen. Auf der Grundlage der dann zu beschließenden Haushaltsplanung 

2025 ist der Haushaltsausgleich spätestens mit der Haushaltsplanung 2028 mit entsprechenden Optionen 

vorzulegen. Im Zuge der jährlichen Haushaltsplanungen ist die Haushaltssicherung kontinuierlich 

fortzuschreiben und weiterzuentwickeln. 

4.  Ebenso soll zeitnah eine verbindliche Klärung der Aufgabenwahrnehmung der drei Ebenen der 

Landeskirche erfolgen und fortgesetzt werden. Im Rahmen eines gemeinsamen Strategieprozesses ist 

dabei zu klären, welche Aufgaben und Dienstleistungen die Ebene der Landeskirche künftig erbringen soll 

und in welchen Organisationsgestalten und -räumen die evangelische Kirche in Westfalen ihrem Auftrag 

nachkommen kann. Mitarbeitende sollen durch geeignete Maßnahmen gefördert und unterstützt werden. 

Über die Umsetzung des Haushaltssanierungskonzepts hinaus soll Personalplanung und -entwicklung 

durch die systematische Zusammenarbeit der Ebenen und Körperschaften der EKvW gestärkt werden. 

5.  Die vorläufige Haushaltsführung wird mit den im November 2023 beschriebenen Rahmenbedingungen 

vorerst fortgesetzt.“ 
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Maßnahme Summe Maßnahme 

Reorganisation und Rückbau Landeskirchenamt 

Vorgabe eines Globalziels für Personal- und Sachkosten  

Einsparziel 20% 

6.000.000 € 

Neukonzeptionierung der ESG-Arbeit mit  

Reduktion Haushaltsmittel 

         500.000 € 

Haus landeskirchlicher Dienste 

 Aufgabe des Tagungsbetriebs, Wegfall des Zuschusses, 

Steigerung Mieterträge 

         140.000 € 

Budgetierung Ämter und Einrichtungen 

 Einsparziel 20% 

         940.000 €  

Reduktion gezahlter Zuschüsse  

(incl. Zuschuss Kirchliche Hochschule Wuppertal) 

Einsparziel insgesamt 20% 

     1.000.000 € 

Hochschule f. Kirchenmusik 

Alternative 1 (Vorschlag der Kirchenleitung):  

20% Einsparung und Zusammenführung an einem Standort 

Alternative 2: Keine weitere Ausbildung 

 

 

mind. 300.000 € 

1.000.000 € 

div. Einzelmaßnahmen 200.000 € 

Evangelische Schulen - Trägeranteil Über die hier genannten Maßnah-

men hinaus wird zeitnah und not-

wendigerweise eine deutliche Sen-

kung des Finanzbedarfs zur Finan-

zierung des Trägeranteils des Evan-

gelischen Schulen (2022: 7,99 Mio. 

€ zzgl. Overhead) angestrebt. Kir-

chenleitung und Landeskirchenamt 

werden beauftragt, alle dazu geeig-

neten Maßnahmen zu prüfen und 

umzusetzen. 
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